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— A r b e i t s h e i m für a n st aIts - und schulentlassene
schwachsinnige Mädchen in Köniz. Dieses Heim soll auf st April
1925 eröffnet werben. Das Werk ist eine Gründung des bernischen Vereins für
ArbeitS- und Pflegeheime für Schwachsinnige, der seinerseits im Jahre 1922
gegründet wurde. Präsident dieses Vereins ist der bernisch-kantonale
Armeninspektor, Pfarrer Lörtscher. Das Arbeitsheim in Köniz will vorab solchen
Mädchen Aufnahme bieten, welche Erziehungsanstalten oder Spezialklassen für
schwachsinnige Kinder durchgemacht haben, dort aber zu jenem unglücklichen untersten

Drittel von Kindern gehörten, die wahrend der Anstalts- und Schulzeit nicht
so weit gebracht werden konnten, daß man sie nach ihrer Anstalts- und Schulzeit
ohne Angst für aktive oder passive Gefährdung frei in's Leben hinausziehen
lassen darf. Diese Mädchen sollen nun im Schloß zu Köniz noch für 2 oder 3

Jahre weiter unter Obhut genommen werden. Man will sie dort unter
zweckmäßiger Anleitung in alle weiblichen Arbeiten einführen, die in Haus, Küche,
Garten, Waschküche, Glätte- und Nähstube gemacht werden können. Daneben ist
auch Stickerei auf einfachen Maschinen vorgesehen. Als Hanseltern für das
Arbeitsheim in Köniz sind gewählt worden: Herr und Frau Wirth-Wälti, dermalen
am Jugendheim der Webstube in Basel. Tirektionspräsident des Altersheims ist
Pfarrer Lörtscher, Bern.

Thurgau. Das kantonale Armendepartement erließ anfangs November
1921 an die thurgauischen Armenpflegen ein Zirkular, worin es sie auf bessere

Heranziehung der Blutsverwandten zur Unterstützung gemäß
Art. 323 und 329 Z.G.B, aufmerksam macht und seine Hilfe durch ein für
diesen Zweck erstelltes Formular zur Feststellung der privatrechtlichen
Unterstützungspflicht von thurgauischen Ungehörigen in andern Kantonen anerbietet.
Weiter ersucht es die Armenpflegen, mehr als bisher Unterstützungsfälle, die

transportunfähige bedürftige Ausländer betreffen, zu vermeiden zu suchen,
da der Staat, der 39 I. der .Kosten übernehmen muß, während auf die
Gemeinden nur 29 I entfallen, dadurch zu .stark belastet wird. Der Regicrungsrat
behält sich ein strenges Ueberprüfungsrecht für diese Fälle vor und wird die
staatliche Unterstützung von einer genauen Untersuchung und Behandlung
derselben abhängig machen. V.
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